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Antrag auf Zuerkennung der vollen Fachhochschulreife für ein Studium in 

einem anderen Bundesland oder zur Aufnahme eines dualen Studiums 
 

Vorname:  Name:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Straße/Nr.:  PLZ/Wohnort:  

Telefon:  E-Mail:  

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich die Zuerkennung der vollen Fachhochschulreife.   

 

Ich möchte   

 in _________________________________________ studieren.  

          (anderes Bundesland als NRW)  

 ein duales Studium bei _________________________________________ beginnen.  

(Arbeitgeber)  

 

 

Die folgenden Nachweise habe ich beigefügt:  

 

 

   Lebenslauf  



 

   
Kopie des schulischen Teils der FHR (Abgangs-/Abschlusszeugnis, nur die  

Bescheinigung über den schulischen Teil ist nicht ausreichend)  

 

 

   
Kopie der berufspraktischen Nachweise (z.B. Prüfungszeugnis der Kammer über die 

abgeschlossene Berufsausbildung; Praktikumsbescheinigung nach Anlage 2.5; 

Arbeitsbescheinigungen mit Zeitraum, Stundenumfang sowie Tätigkeiten; etc.)  

  

 

   Bei Namensänderung: einfache Kopie der Heirats- bzw. Namensänderungsurkunde 

 
 

 

 

 

Datenschutzhinweise:  

  

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine im Antrag mitgeteilten Informationen zur Bearbeitung des 

Antrags erforderlich sind und hierfür gespeichert werden.  
  

Meine hier erklärte Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, bin mir aber bewusst, dass mein 

Antrag in diesem Fall nicht bearbeitet werden kann.  
  

Mit freundlichen Grüßen  

  

_________________          _________________________________  
(Ort/Datum)                (Unterschrift)  

  

  

  

Hinweise zum Nachweis der Fachhochschulreife:  

Die Bezirksregierung Münster erstellt zusammenfassende Bescheinigungen ausschließlich für die 

Zulassung zum Studium in einem anderen Bundesland oder für die Bewerbung für eine duale 

Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt.   

Für ein Fachhochschulstudium in Nordrhein-Westfalen können sich die Bewerber direkt an die 

Fachhochschulen wenden.  

Sie erhalten Ihre eingeschickten Unterlagen nicht zurück. Senden Sie uns daher bitte keine 

Originalunterlagen zu. 


